17.01.2010 

Verführung einer Minderjährigen mit dem Segen des Jugendamtes-Lichtenrade.

Eine 47-jährige  alleinerziehende Mutter berichtet.

Im Sommer 2008 bekam meine damals 13-jährige Tochter Patrizia, auf der Skaterbahn Marienfelde, „näheren“ Kontakt zu einem 27-jährigen Mann mit dem Namen Robby. Patrizia berichtete, dass Robby schon einmal von einem Vater angezeigt wurde, weil er „intensiven“ Kontakt zu einer 14-jährigen pflegte. Daraufhin bat ich Patrizia auf keinen Fall mit Robby in seine Wohnung zu gehen und vorsichtig zu sein. Ich mache mir große Sorgen um Patrizia, da sie nur noch von Robby sprach. Der 27-jährige Robby „verdrehte meiner Tochter so sehr den Kopf“, dass sie mir keine Antworten mehr gab. Patrizia wurde 14 und eine Woche später begleitete Robby meine Tochter zum Mädchennotdienst nach Charlottenburg und sie wurde dort in Obhut genommen. Nach drei Tagen wurde meine Tochter durch das Jugendamt-Lichtenrade in die Clearing-Stelle „Clara in Lichterfelde“ gegeben. Patrizia entwickelte eine extreme Verweigerungshaltung in der Schule ggü. den Lehrern und den Mitschülern sodass ein Leistungsabfall vorprogrammiert war.   Im 2. Elterngespräch in der Clearing-Stelle sagte der Sozialarbeiter Herr P. zu mir: „Sie verlieren ihre Tochter. Sie will frei sein. Das ist ein Zeichen von Ökonomie.“ 

Eine Hilfe zur Konfliktlösung wurde nicht angestrebt. Meine Tochter wurde sich selbst überlassen und verblieb in dieser Haltung. Das Jugendamt. Nach 2 Monaten rief das Jugendamt das Familiengericht hinzu und ein Antrag auf Sorgerechtsentzug wurde gestellt.

Einen Monat später wurde durch die Richterin W. ein psychologisches Gutachten in Auftrag gegeben und das Sorgerecht „auf vorläufige Anordnung“ entzogen. Meine Beschwerde wurde beim Kammergericht abgelehnt. Mein gerichtlicher Antrag auf Umgang wurde im

Mai 2009 stattgegeben und ich durfte Patrizia 2 Tage danach für  4 Stunden sehen. Anfangs bestand eine starke Distanz, die sich aber nach ca. 30 Min. entspannte und wir verabredeten regelmäßige Telefonkontakte. Am nächsten Abend rief ich meine Tochter an und eine Betreuerin ging an ihr Handy. Diese Betreuerin erklärte mir deutlich, dass der gestrige Umgang meine Tochter angeblich geschadet hat. Daraufhin erklärte das Jugendamt, dass mein Umgang kindeswohlgefährdend ist und untersagte vorläufig den Umgang. Diese „vorläufige“ Aussetzung dauert bis heute an. Es wird behauptet, dass Patrizia emotional sehr aufgewühlt ist und suizidale Ansätze zeigen würde. Am 10.12.2009 fand ein Sorgerechtsentzugsverfahren beim Familiengericht Tempelhof-Kreuzberg statt. Eine Entscheidung ergeht auf dem Dezernatsweg.

Im Februar 2009 stellte ich Strafantrag gegen Robby wegen des Verdachtes 

1. „Verführung einer Minderjährigen“

2. „und Gabe von Betäubungsmittel/Arzneimittel“

Meine Tochter wurde nicht verhört. Wer für meine Tochter ausgesagt hat, ist mir nicht bekannt. Die Anzeige wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt, mit der Begründung:

 Zu 1)„Da Sie den sexuellen Kontakt Ihrer 14-jährigen Tochter und dem 28-jährigen Robby nicht beweisen konnen“

Zu 2)“Sie haben bei Ihrer Tochter nur eine Wesensveränderung beschrieben, die nicht deutlich mit einem Medikamentenmissbrauch zu erklären ist.“

Heute lebt Patrizia in einem Heim. Dort wird ihr erlaubt, dass sie 3x pro Woche zu Robby geht und jedes 2. Wochenende von Fr. – So. dort übernachtet. Die Pille nimmt sie angeblich nur wegen ihrer Hautprobleme. Der schulische Abstieg vom Gymnasium zur Realschule ist bereits geschehen. Sie wiederholt die 8. Klasse.

Die Familienbindung wurde zerstört. Meine Tochter ist mir fremd geworden. Sie brach auch unverständlicherweise jeglichen Kontakt zu allen Freunden aus der Schule, dem Sportverein und der Musikschule ab.

Das Jugendamt nahm mir meine Tochter und ich muss zusehen, wie sie emotional und schulisch immer mehr abrutscht. 14 Jahre Erziehung werden absichtlich ruiniert. 

